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Präambel 

Der Markt Buch, Landkreis Neu-Ulm, erlässt aufgrund des § 2, des § 9, des § 10 und des 
§ 13a des Baugesetzbuches (BauGB), des Artikel 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenverordnung (PlanZV) 
und des Artikel 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern, jeweils in der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung gültigen Fassung, folgenden Bebauungsplan 
als Satzung: 

Bebauungsplan 

„Gartenstraße - Süd“ 

Satzung 

I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

Der Bebauungsplan „Gartenstraße - Süd“ wird als einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 
Abs. 3 BauGB aufgestellt. 

Für das Plangebiet des Bebauungsplanes „Gartenstraße - Süd“ gilt die Bebauungsplan-
zeichnung mit Festsetzungen und textlichen Hinweisen sowie nachrichtlichen Übernahmen 
durch Planzeichen (Teil A), die zusammen mit den nachstehenden Textlichen Festsetzun-
gen und Hinweisen (Teil B) jeweils in der Fassung vom …………….. den Bebauungsplan 
„Gartenstraße - Süd“, Markt Buch bilden. 

Die Begründung (Teil C) in der Fassung vom …………….. liegt dem Bebauungsplan „Gar-
tenstraße - Süd“, Markt Buch bei. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gartenstraße - Süd“, Markt Buch 
wird durch die zeichnerische Darstellung der Planzeichnung (Teil A) gemäß Planeinschrieb 
festgesetzt. Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches gelten die planzeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen (Teil A mit Teil B). 
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II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 5a BauNVO) 

1.1 Dörfliches Wohngebiet (MDW) 

1.1.1 Der in der Planzeichnung (Teil A) mit MDW gekennzeichnete Bereich wird als Dörfliches 
Wohngebiet gemäß § 5a BauNVO festgesetzt. 

1.1.2 Zulässig sind: 

a) Wohngebäude, 

b) Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe und die dazu-
gehörigen Wohnungen und Wohngebäude, 

c) Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten, 

d) nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung, 

e) die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie Schank- und Speisewirtschaf-
ten, 

f) Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

g) sonstige Gewerbebetriebe, 

h) Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke, 

i) Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Woh-
nungen und Wohngebäude. 

1.1.3 Nicht zulässig sind: 

a) Gartenbaubetriebe 

b) Tankstellen 

1.2 Flächen für Gemeinbedarf 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ sind aus-
schließlich Nutzungen für die Feuerwehr zulässig. Zulässig ist die Errichtung und Erweite-
rung eines Feuerwehrgerätehauses und anderer notwendiger Anlagen, die für den Brand-
schutz und die allgemeine Sicherheit der Gemeinde relevant sind.  

2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO) 

2.1 Vollgeschosse 

Es sind maximal zwei Vollgeschosse (II) zulässig.  
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3 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Für das Dörfliche Wohngebiet (MDW) gilt: Es gilt die offene Bauweise (o) gemäß § 22 Abs. 
2 BauNVO 

4 Gestaltungsfestsetzungen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO) 

Für das Dörfliche Wohngebiet (MDW) gilt: Folgende Dachformen und Dachneigungen sind 
für Gebäude/Hauptgebäude zulässig. 

a) Satteldach (SD)  25° bis 45° 

b) Walmdach (WD) 25° bis 35° 

Für untergeordnete Anbauten (z.B. Wintergärten, Terrassenüberdachungen, etc.) sind 
auch andere Dachformen zulässig) 

5 Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Für das Dörfliche Wohngebiet (MDW) gilt: Die Anzahl der maximal zulässigen Wohnun-
gen pro Wohngebäude beträgt sechs Wohnungen.  

6 Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind in der Planzeichnung (Teil A) durch die entspre-
chende Flächenfarbe sowie durch die Straßenbegrenzungslinie festgesetzt. 

7 Ver- und Entsorgung, Erschließung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 13, 14 und 20 BauGB) 

7.1 Häusliches Schmutzwasser ist in den öffentlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten. 

7.2 Ver- und Entsorgungsleitungen 

Sämtliche Ver- und Entsorgungsanalgen, einschließlich Strom- und Telefonleitungen, sind 
– vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen – unterirdisch zu führen. Bestehende An-
lagen haben Bestandsschutz. Sie sollen bei Änderungen, wenn möglich, unterirdisch ver-
legt werden. 
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III. TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  

1 Niederschlagswasser 

1.1 Unverschmutztes Niederschlagswasser 

Die Zwischenspeicherung von unverschmutztem Niederschlagswasser in Zisternen zur Er-
möglichung der Brauchwassernutzung und zur Reduzierung des Frischwasserverbrauchs  
wird empfohlen. Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Techni-
schen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser (TRENGW), das DWA-Arbeitsblatt A 138 „Bau und Bemessung von Anlagen 
zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser“ so-
wie das DWA-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
sind zu beachten. Die Versickerung von unverschmutztem, gesammeltem Niederschlags-
wasser von Dachflächen und sonstigen Flächen ist erlaubnisfrei, wenn die Anforderungen 
der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) sowie die Technischen Re-
geln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-
ser (TRENGW) eingehalten werden. Die punktuelle Versickerung von Regenwasser über 
einen Sickerschacht ist nur anzuwenden, wenn zwingende Gründe eine flächenhafte (z. B. 
Versickerungsmulden) bzw. linienförmige Versickerung (z. B. Rigolen oder Sickerrohre) 
ausschließen. Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine 
Versickerung sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch geeignete Sachver-
ständige überprüft werden. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Ver-
fahren durchzuführen. Die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. 

1.2 Verschmutztes Niederschlagswasser 

Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Feststel-
lung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, wird die An-
wendung des Merkblattes DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-
wasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) 
empfohlen. Aus Gründen des Gewässerschutzes ist verschmutztes Niederschlagswasser 
zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch-/Schmutzwasserkanalisation zu be-
seitigen. 

1.3 Oberflächenwasser und wild abfließendes Niederschlagswasser 

Infolge von Starkniederschlägen kann es durch wild abfließendes Wasser zu Beeinträchti-
gungen kommen. Die Entwässerungseinrichtungen sind so auszulegen, dass wild abflie-
ßendes Wasser schadlos abgeführt werden kann. Der natürliche Ablauf wild abfließenden 
Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf nicht zum Nachteil eines höher liegenden 
Grundstücks behindert werden. Auch darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers 
nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise ver-
ändert werden (§ 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz WHG). Zum Schutz der einzelnen Ge-
bäude vor wild abfließendem Wasser sind ggf. Objektschutzmaßnahmen vorzusehen, wo-
bei das anfallende Wasser dadurch nicht auf andere Grundstücke abgeleitet werden darf. 
Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindrin-
gen von oberflächlich abfließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhin-
dert. Eine Sockelhöhe von mind. 25 cm über der Fahrbahnoberkante wird empfohlen. Kel-
lerfenster sowie Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z. B. 
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vor Lichtschächten, ausgeführt werden. Um eine Abflussbeschleunigung im Gewässer zu 
verhindern, sind ggf. entsprechende Rückhaltemaßnahmen vorzusehen.  

2 Grundwasserschutz 

Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt grund-
sätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- 
oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss. Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maß-
nahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z. B. Grundwasserabsenkungen durch 
Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungspfählen oder Bodenankern mittels Injektio-
nen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich 
der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen. Eine Beweis-
sicherung bei einer Bauwasserhaltung zur Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter wird 
empfohlen. 

3 Immissionsschutz 

3.1 Landwirtschaft 

Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flächen sind im Pla-
nungsgebiet zeitweise Lärm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen, welche aus ordnungsge-
mäßer Bewirtschaftung resultieren, nicht ausgeschlossen. Besonders wird darauf hinge-
wiesen, dass mit zeitweiser Lärmbelästigung - Verkehrslärm aus dem landwirtschaftlichen 
Fahrverkehr - auch vor 6:00 Uhr morgens, bedingt durch das tägliche Futterholen, zu rech-
nen ist. Zudem ist mit sonstigen Lärmbeeinträchtigungen, z. B. während der Erntezeit 
(Mais-, Silage- und Getreideernte, evtl. Zuckerrübenernte) auch nach 22:00 Uhr zu rech-
nen. 

3.2 Luftwärmepumpen 

Es ist nur die Errichtung von Luftwärmepumpen zulässig, die in Abhängigkeit des maxima-
len nächtlichen Schallleistungspegels Mindestabstände in Anlehnung an die geltenden 
Richtlinien zu den nächstgelegenen Baugrenzen oder Wohngebäuden einhalten. Der 
Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wärmepumpe (Kompressor und Venti-
lator). Wärmepumpen mit höheren Schallleistungspegeln sind nicht zulässig. Die von der 
Anlage verursachten Geräusche dürfen weder ausgeprägt tonhaltig im Sinne der TA Lärm 
A. 3.3.5 noch tieffrequent im Sinne der TA Lärm A. 1.5 sein. Körperschallabstrahlende An-
lagen sind durch geeignete elastische Elemente von luft-schallabstrahlenden Gebäude- 
und Anlagenteilen zu entkoppeln. Der Nachweis kann durch eine Herstellerbescheinigung 
erfolgen. Luft-Wärmepumpen, die den Schallleistungspegel nicht einhalten können, sind 
entweder im Gebäude zu errichten oder entsprechend zu dämmen. Im Rahmen der Errich-
tung des Vorhabens ist für die Einhaltung der Bauherr verantwortlich. Die einschlägigen 
Richtlinien sind dem „LAI-Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm beim 
Betrieb von stationären Geräten in Gebieten, die dem Wohnen dienen“ in der jeweils aktu-
ellen Fassung zu entnehmen.  
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3.3 Staatsstraße 

Auf die von der Staatsstraße St 2020 ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Even-
tuelle erforderliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes- 
bzw. Staatsstraße übernommen (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV). 

3.4 Gewerbliche Vorhaben 

Die Einhaltung der Vorgaben zum Schallschutz bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
ist mittels schalltechnischer Untersuchung im Genehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren 
nachzuweisen. 

4 Wärmepumpen-Systeme 

Ob sich der Baugrund bzw. das Grundwasser im Baugebiet für einen Einsatz von Grund-
wasser-Wärmepumpen eignet, ist im Einzelfall zu prüfen. Die fachliche Begutachtung für 
Anlagen bis zu einer Leistung von 50 kJ/s wird von privaten Sachverständigen der Wasser-
wirtschaft (PSW) durchgeführt. https://www.lfu.bayern.de/wasser/sachverstaendige_was-
serrecht/psw/index.htm. Anhand der Übersichtskarte im Energie-Atlas Bayern kann der Bau 
einer Erdwärmesondenanlage nach hydrogeologischen und geologischen Bedingungen 
geprüft werden: https://www.energieatlas.bayern.de. Alternativ können u. U. Erdwärmekol-
lektoren-, Erdwärmekörbe- oder Luftwärmepumpen-Systeme realisiert werden. 

5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen sind nicht bekannt. Sollten bei den Aushubarbeiten 
organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bo-
denveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbe-
hörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 
Abs. 2 BayBodSchG) 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 
Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen Kos-
ten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Es wird daher empfohlen, vorsorglich 
Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen 
Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. Unnötige Bodenversiegelungen sind zu vermei-
den. 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-
geudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) oder ge-
eigneter Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben des § 6-8 BBodSchV zu verwerten. 
Es wird empfohlen, hierfür von einem geeigneten Fachbüro ein Verwertungskonzept erstel-
len zu lassen. 

Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden die Normen 
DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen Umgang und 
zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales geben, empfohlen. Es wird angera-
ten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der Baumaßnahme 
zu klären. Im Zuge von Bauprozessen werden Böden rund um Bauobjekte erheblich 
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mechanisch beansprucht. Da diese nach Abschluss der Maßnahmen wieder natürliche Bo-
denfunktionen übernehmen sollen, gilt es ihre funktionale Leistungsfähigkeit zu schützen, 
zu erhalten oder im Sinne des Bodenschutzes wiederherzustellen. Die Bodenkundliche 
Baubegleitung trägt dazu bei, 1. die Bodenbeeinträchtigungen durch Bauprozesse zu ver-
meiden bzw. zu vermindern, 2. die Abstimmung mit betroffenen Bodennutzern zu erleich-
tern sowie 3. die Folgekosten für Rekultivierungen nach Bauabschluss zu reduzieren. Zum 
umweltgerechten Umgang mit Boden wird daher auf den Leitfaden zur Bodenkundlichen 
Baubegleitung des Bundesverbandes Boden („Bodenkundliche Baubegleitung BBB – Leit-
faden für die Praxis“ vom Bundesverband Boden e.V.) verwiesen. 
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IV. INKRAFTTRETEN UND AUSFERTIGUNG 

Der Bebauungsplan „Gartenstraße - Süd“ tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Gleichzeitig treten die rechtskräftigen Bebauungspläne „West (1. Änderung)“ vom  
20.09.1986 und „Gartenstraße – Untere Straße“ vom 23.07.2011 im Überschneidungsbe-
reich außer kraft und werden durch den vorliegenden Bebauungsplan ersetzt.  

 

Markt Buch, den .….…………… 

 

 

………………………….………… 

Markus Wöhrle, 1. Bürgermeister      (Siegel) 


